
§ 43b Bemessung der Kapitalertragsteuer bei
bestimmten Gesellschaften

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346), zuletzt geändert durch
StÄndG 2015 v. 2.11.2015 (BGBl. I 2015, 1834; BStBl. I 2015, 846)

(1) 1Auf Antrag wird die Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des
§ 20 Absatz 1 Nummer 1, die einer Muttergesellschaft, die weder ihren Sitz
noch ihre Geschäftsleitung im Inland hat, oder einer in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union gelegenen Betriebsstätte dieser Mutterge-
sellschaft, aus Ausschüttungen einer Tochtergesellschaft zufließen, nicht erho-
ben; § 50d Abs. 3 gilt entsprechend. 2Satz 1 gilt auch für Ausschüttungen einer
Tochtergesellschaft, die einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union gelegenen Betriebsstätte einer unbeschränkt steuerpflichtigen Mutterge-
sellschaft zufließen. 3Ein Zufluss an die Betriebsstätte liegt nur vor, wenn die
Beteiligung an der Tochtergesellschaft tatsächlich zu dem Betriebsvermögen
der Betriebsstätte gehört. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Kapitalerträge im
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, die anlässlich der Liquidation oder Um-
wandlung einer Tochtergesellschaft zufließen.
(2) 1Muttergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gesellschaft, die
1. die in der Anlage 2 zu diesem Gesetz bezeichneten Voraussetzungen erfüllt
und

2. nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/96/EU des Rates
vom 30. November 2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter-
und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom
29. 12. 2011, S. 8), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/86/EU (ABl. L 219
vom 25.7.2014, S. 40) geändert worden ist, zum Zeitpunkt der Entstehung
der Kapitalertragsteuer gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 nachweislich mindestens
zu 10 Prozent unmittelbar am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt ist
(Mindestbeteiligung).

2Ist die Mindestbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt, ist der Zeitpunkt
des Gewinnverteilungsbeschlusses maßgeblich. 3Tochtergesellschaft im Sinne
des Absatzes 1 sowie des Satzes 1 ist jede unbeschränkt steuerpflichtige Gesell-
schaft, die die in der Anlage 2 zu diesem Gesetz und in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2011/96/EU bezeichneten Voraussetzungen erfüllt.
4Weitere Voraussetzung ist, dass die Beteiligung nachweislich ununterbrochen
zwölf Monate besteht. 5Wird dieser Beteiligungszeitraum nach dem Zeitpunkt
der Entstehung der Kapitalertragsteuer gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 vollendet,
ist die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer nach § 50c Absatz 3 zu
erstatten; das Freistellungsverfahren nach § 50c Absatz 2 ist ausgeschlossen.
(2a) Betriebsstätte im Sinne der Absätze 1 und 2 ist eine feste Geschäftseinrich-
tung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, durch die die
Tätigkeit der Muttergesellschaft ganz oder teilweise ausgeübt wird, wenn das
Besteuerungsrecht für die Gewinne dieser Geschäftseinrichtung nach dem je-
weils geltenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung dem
Staat, in dem sie gelegen ist, zugewiesen wird und diese Gewinne in diesem
Staat der Besteuerung unterliegen.
(3) (aufgehoben)
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Anlage 2 (zu § 43b) Gesellschaften im Sinne der Richtlinie Nr. 2011/96/EU

Gesellschaft im Sinne der genannten Richtlinie ist jede Gesellschaft, die

1. eine der folgenden Formen aufweist:

a) eine Gesellschaft, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom
8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) und der Richtli-
nie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der Euro-
päischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer gegründet wur-
de, sowie eine Genossenschaft, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des
Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) und
gemäß der Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des Sta-
tuts der Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer
gegründet wurde,

b) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung „société anonyme“/„naamloze
vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap
op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöpera-
tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsa-
bilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „so-
ciété en nom collectif“/„vennootschap onder firma“ oder „société en commandite
simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, öffentliche Unternehmen, die eine
der genannten Rechtsformen angenommen haben, und andere nach belgischem
Recht gegründete Gesellschaften, die der belgischen Körperschaftsteuer unterliegen,

c) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung „събирателно дружество“,
„командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно
дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“,
„кооперации“, „кооперативни съюзи“ oder „държавни предприятия“, die nach
bulgarischem Recht gegründet wurden und gewerbliche Tätigkeiten ausüben,

d) Gesellschaften tschechischen Rechts mit der Bezeichnung „akciová společnost“ oder
„společnost s ručením omezenym“,

e) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung „aktieselskab“ oder „anparts-
selskab“ und weitere nach dem Körperschaftsteuergesetz steuerpflichtige Gesellschaf-
ten, soweit ihr steuerbarer Gewinn nach den allgemeinen steuerrechtlichen Bestim-
mungen für die „aktieselskaber“ ermittelt und besteuert wird,

f) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung „Aktiengesellschaft“, „Kom-
manditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“ oder
„Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ und an-
dere nach deutschem Recht gegründete Gesellschaften, die der deutschen Körper-
schaftsteuer unterliegen,

g) Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung „täisühing“, „usaldusühing“,
„osaühing“, „aktsiaselts“ oder „tulundusühistu“,

h) nach irischem Recht gegründete oder eingetragene Gesellschaften, gemäß dem Indus-
trial and Provident Societies Act eingetragene Körperschaften, gemäß dem Building
Societies Act gegründete „building societies“ und „trustee savings banks“ im Sinne
des Trustee Savings Banks Act von 1989,

i) Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung „αvώvυμη εταιρεία“ oder
„εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)“ und andere nach griechischem Recht ge-
gründete Gesellschaften, die der griechischen Körperschaftsteuer unterliegen,

j) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung „sociedad anónima“, „socie-
dad comanditaria por acciones“ oder „sociedad de responsabilidad limitada“ und die
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht fällt so-
wie andere nach spanischem Recht gegründete Körperschaften, die der spanischen
Körperschaftsteuer („impuesto sobre sociedades“) unterliegen,
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